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Eine besser dokumentierte Amtspflichts-
verletzung als die Aktenunterdrückung beim 
Oberlandesgericht Bamberg im Falle Heller 
mag es schwerlich geben.  
 
Freiwillige Gerichtsbarkeit, was mag dieser Begriff wohl 
bedeuten?  
 
Die Richter im Raume Bamberg können frei entscheiden, 

ob sie Recht sprechen wollen oder nicht, so muß aus 
vorliegenden Beweisen zu dieser Rechtsbeugung 

interpretiert werden. 
 

Bamberg, ein rechtsfreier Raum: 
 
 
Es geht bei der Aktenunterdrückung im Falle Heller um 
bei Gericht eingereichte Dokumente eines das Kind Aeneas 
vor seiner Wegnahme aus der Familie Heller 
diagnostizierenden Arztes. Dr. Wolfgang Klemann, 
Borreliosespezialist, der Aeneas persönlich untersucht 
hatte, reichte beim Oberlandesgericht Bamberg 
Unterlagen ein, die belegen, daß die Borreliosediagnostik 
eine sehr difficile Angelegenheit darstellt und oft auch 
renommierte Kliniken und Ärzte dem heimtückischen 
Erregern der Krankheit Borreliose nicht auf die Spur 
kommen. Die Gefahr einer falsch negativen Borreliose-
Diagnostik wurde durch die Unterlagen über den Jungen 
M. K. ausführlich belegt.  
Ein äußerst difficiles medizinisches Thema wurde damit 
an das Oberlandesgericht Bamberg herangetragen. Keine 
alltägliche Aufgabe hätte da die Richter erwartet…doch es 
„kam anders“: 



 2 



 3 



 4 

 
 
 
 
 
 
Im Folgenden die Deckblätter der ca. 20 Seiten umfas-
senden, von Dr. med. Wolfgang Klemann bei Gericht 
eingereichten Kasuistik, die anhand des schwerst an 
Borreliose erkrankten Jungen M. K. belegt, daß Borreliose 
äußerst schwierig zu diagnostizieren ist. Diese ausführliche 
Kasuistik wurde beim Oberlandesgericht im Zuge der 
eiligen Beschwerde gegen den Amtsgerichtsbeschluß vom 
29. September 2004 mit dem oben abgedruckten Schreiben 
des Borreliosespezialisten Dr. med. Klemann zweifach 
eingereicht. 
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Die Bestätigung der Annahmestelle des 
Oberlandesgerichtes spricht ebenfalls eine deutliche 
Sprache - diese wichtigen Dokumente, dem Gericht durch 
einen Spezialisten vorgelegt, waren mit Bestätigung durch 
das Gericht selbst bei Gericht eingereicht worden: 
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„Nebst Anlagen“ wird durch die Eingangsstelle mit dem 
Eingangstempel des Oberlandesgerichtes bestätigt. Die 
Kasuistik von Dr. Klemann war also mit Gewißheit beim 
Oberlandesgericht eingegangen. Außerdem verweist die 
Anwältin von Frau Heller in ihrem Schriftsatz vom 
03.11.2004 explizit auf die Ausführungen des Spezialisten 
Dr. Klemann, die den Beweis für die schwierige Diagnostik 
von Borreliose liefern sollten (Seite 3 des unten 
abgedruckten Schriftsatzes): 
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Der bei Überbringung der Dokumente ans Oberlandes-
gericht anwesende Zeuge Edgar Sitzmann, Bezirkstags-
präsident Oberfrankens a. D. bezeugt, daß die Dokumente 
durch den Beamten der zuständigen Stelle unverzüglich 
überbracht wurden: 
 

 
 
Doch der vorsitzende Richter Dörfler gibt an, er und seine 
Kollegen Richter am Oberlandesgericht Bamberg würden 
sich nicht daran erinnern, ob ihm die Dokumente über den 
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Jungen M. K. von Dr. med. Wolfgang Klemann vorlagen 
(man achte auf die Nummer des Schriftsatzes im Briefkopf 
des Vizepräsidenten des Oberlandesgerichtes weiter unten 
und im Schriftsatz von Richter Dörfler auf der nächsten 
Seite; Richter Dörfler verwechselt die anwaltlichen 
Schriftsätze).  – Ein halbes Jahr nach Einreichung der 
Dienstaufsichtsbeschwerde durch Frau Petra Heller 
einerseits ist es einerseits und sarkastischerweise kein 
Wunder, daß sich die Richter nicht mehr erinnern können 
– andererseits ist es doch auch erstaunlich, daß sich die 
verschiedenen Richter des Senates alle nicht daran 
erinnern können sollen, ob solche sehr ungewöhnlichen 
Unterlagen ihnen überhaupt je vorgelegen hatten: 
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Frau Petra Heller selber hatte den Senat des 
Oberlandesgerichtes ebenfalls eigenhändig noch auf die 
von Dr. med. Wolfgang Klemann hin (Seite 6 ihres 
folgenden Schreibens an den Senat des Oberlandesge-
richtes) hingewiesen: 

 



 14 



 15 



 16 



 17 



 18 

 



 19 

Insgesamt muß es bei der Fülle der expliziten Hinweise auf 
die Dokumente von Dr. med. Wolfgang Klemann als sehr 
unwahrscheinlich gelten, daß es sich in dieser 
Angelegenheit nicht um bewußte Unterdrückung von 
Akten durch die Richter des Oberlandesgerichtes 
handelte. Der Vizepräsident des Oberlandesgerichtes gibt 
denn diese Aktenunterdrückung auch tatsächlich zu.  
 
Eine juristische Konsequenz wird daraus jedoch nicht 
gezogen und die sogenannte Dienstaufsicht begnügt sich 
mit der Sichtung der Amtspflichtsverletzung.  
 
Sie geht nicht in die Ahndung bzw. Wiedergutmachung 
der dadurch entstandenen Menschenrechtsverletzung.  
 
Es handelt sich ja nur um ein Kind… : 
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Nicht genug des Justizskandals: 
 
Fassen wir zusammen: 
 
- Die Unterlagen wurden zweifach eingereicht; einmal 
durch persönliche Überreichung mit dem situierten 
Zeugen Edgar Sitzmann, Bezirkstagspräsident 
Oberfrankens a. D., das andere mal per Schriftverkehr 
durch die Rechtsanwältin Engel 

 
- Es wurde von verschiedenen Personen explizit auf die 
Unterlagen hingewiesen:  

1) Durch die Rechtsanwältin Frau Engel (entgegen der 
sich auf formales berufenden Behauptung des 
Vizepräsidenten Adler am Oberlandesgericht 
Bamberg) in ihrem Schriftsatz vom 03.11.2004 

2) Durch Frau Petra Heller in ihrem Schreiben an die 
Richter des Familiensenates vom 20. November 2004 

3) Durch Dr. med. Wolfgang Klemann selbst, dessen 
Schreiben vom 29. Oktober 2004 auch gemäß 
Vizepräsident am Oberlandesgericht Adler dem 
Familiensenat vorgelegen hatte 

 
- Keiner der involvierten Richter wollte sich gemäß dem 
vorsitzenden Richter Dörfler daran erinnert haben, ob die 
Unterlagen überhaupt vorgelegen hatten oder nicht, obwohl 
es sich wie gesagt, um ein außergewöhnliches Thema 
handelte. Auch hier muß man sich fragen, wie 
gewissenhaft die Überprüfung dieser Erinnerlichkeit 
durch die betroffenen Richter durchgeführt worden ist. 
Richter Dörfler formuliert, wie gesagt, es sei nicht 
erinnerlich OB ÜBERHAUPT die Dokumente vorgelegen 
hatten oder nicht. Er erklärt nicht, daß die Richter sich an 
die Vorlage der Dokumente nicht erinnern konnten – ein 
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pikantes Detail. Wenn man jedoch gewissenhaft 
überprüfen möchte, ob man etwas überhaupt schon einmal 
zu Gesicht bekommen hat oder nicht, dann legt man sich 
das Betreffende selber am besten vor, um die Erinnerung 
zu aktivieren. Wenn man dann erklären muß, daß man 
sich nicht erinnern kann, ob man diesen Gegenstand schon 
einmal zu Gesicht bekommen hat oder nicht, bedeutet dies 
mit Sicherheit, daß man den Gegenstand – falls man ihn 
schon einmal gesichtet haben sollte – auf keinen Fall 
intensiv wahrgenommen hat, als man ihn erstmals 
sichtete.) 
Die Konsequenz dieser Überlegung in Verfolgung klaren 
Denkens ist: Es gibt die drei Möglichkeiten: 
 

A) Den Richtern lagen die Dokumente vor, sie sichteten 
sie jedoch so schlampig, daß sie sich nicht mehr 
daran erinnern können, wenn man sie ihnen später 
zur Überprüfung der Erinnerlichkeit vorlegt – eine 
höchst unwahrscheinliche Möglichkeit, daß ein 
Richter etwas, der sich innerlich mit etwas 
auseinandersetzen sollte, solchermaßen nicht 
wahrnimmt, daß er sich später nicht mehr daran 
erinnern kann, ob er es überhaupt wahrgenommen 
hat oder nicht! 

 
B) Den Richtern lagen die Dokumente nach Einreichung 

nicht vor, und sie wurden ihnen zur Überprüfung der 
Erinnerlichkeit auch nicht vorgelegt (eine schon eher 
wahrscheinliche Möglichkeit, wobei auch bei dieser 
Variante auf eine große Schlampigkeit in der 
Urteilssuche der betreffenden Richter festzuhalten 
wäre, da sie durch die Anwältin, durch die 
Antragstellerin und durch den Arzt selber auf die 
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nicht vorliegenden Dokumente schriftlich 
hingewiesen worden waren…) 

 
 

C) Den Richtern lagen die Dokumente vor, sie 
unterdrückten diese Informationen jedoch bewußt in 
ihrer Urteilsfindung und Urteilsbegründung und 
erklärten später, sie könnten sich an das Vorliegen 
oder Nicht-Vorliegen solcher Dokumente überhaupt 
nicht mehr erinnern… 

 
Drei Möglichkeiten also.  
 
Welche der Möglichkeiten ist der Wahrscheinlichkeit am 
nächsten?  
 
Eine Untersuchung des durch die Richter am 
Oberlandesgericht gefällten Urteiles gibt eine leider allzu 
deutliche Antwort auf diese Frage: 
 
Nicht nur die Aktenunterdrückung muß als Unterdrückung 
von Beweismaterial durch das Oberlandesgericht festgestellt 
werden, sondern die vollständige Ignoranz aller durch Frau 

Heller und ihre Anwälte eingereichten Unterlagen und 
Beweise, die in ihrer Fülle allerdings unübersehbar waren 

und nach wie vor sind. 
 
Alles, schlichtweg alles wurde ignoriert, was durch die Partei 

Heller beim Oberlandesgericht eingereicht worden war! 
 
Hier der Link auf den (verleumderischen) Amtsgerichts-
beschluß vom 29. September 2004, auf den sich die 
Beschwerde vor Oberlandesgericht bezog, mit welcher die 
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besagten Akten von Dr. med. Wolfgang Klemann 
eingereicht worden waren: 
 
http://www.petra-heller.info/Juristisches_Richter_Herbs.151.0.html#804 
 
Hier der Link auf die Sofortige Beschwerde vor dem 
Oberlandesgericht mit ihren verschiedenen Schriftsätzen 
und vielfältigen Beweisen für die Unschuld von Frau Petra 
Heller: 
 
http://www.petra-heller.info/Juristisches_Richter_Herbs.151.0.html#810 
 
Und hier das rechtsbrecherische Dokument, das als letztes 
und schwerwiegendes Indiz nicht nur für die 
Aktenunterdrückung der Richter am Oberlandesgericht 
Bamberg gelten muß, der Beschluß des Oberlandesge-
richtes vom 10.12.2004 
 
http://www.petra-heller.info/Juristisches_Richter_Herbs.151.0.html#826 
 

 
Recht gründet auf der Wahrheit und auf 

den Tatsachen.  
 

Die Wahrheit erschließt sich der 
Wahrnehmung durch das Zusammenhänge 

erfassende Denken.  
 

Wer „Augen“ hat, der sehe. 


